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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Gemeinde Jengen Öffnungszeiten  

Gemeindekanzlei 

Sprechzeiten  

Quartiersbüro 

Öffnungszeiten  

Wertstoffhof 

Kirchplatz 7, 86860 Jengen Montag – Donnerstag: Montag Freitag: 

Telefon 0 8241 9 02 23 09:00 – 12:00 Uhr 9:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Fax 0 8241 9 02 25 Dienstag: Donnerstag Samstag: 

Mail: info@jengen.de 19:30 – 20:30 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

09:00 – 12:00 Uhr 

 

Bericht aus der 

76. Gemeinderatssitzung 

vom 17.11.2025 im Sitzungssaal 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner 

Gemeinderatsmitglieder: 12, entschuldigt: 1; 

kommt später: 1 

Protokollführung:  

Gemeindesekretärin Margit Leinsle 

Zu TOP 4: Frau Schmelcher, VG Buchloe 

Presse: 1 Person 

Zuhörer: keine 

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende (öffentl. Teil): 21.40 Uhr 

 

Bürgermeister Ralf Neuner begrüßte die 

Gemeinderatsmitglieder, die Protokollführerin Frau 

Leinsle, Frau Schmelcher von der VG Buchloe, und den 

Gemeindeblättle-Schreiber. Die fristgerechte 

Sitzungseinladung und Beschlussfähigkeit wurden 

festgestellt. 

 

TOP 1: Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

Die Gemeinderäte hatten keine Einwände gegen die 

vorliegende Tagesordnung. Bgm. Neuner teilt mit, dass 

TOP 3 „Nachbarschaftshilfe“ krankheitsbedingt 

zurückgestellt und in der nächsten Sitzung behandelt 

wird. 

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 75. Sitzung des 

Gemeinderates vom 20.10.2025 – öffentlicher Teil 

Gegen das Protokoll der 75. Sitzung gab es keine 

Einwände. 

 

TOP 3: Nachbarschaftshilfe; Beratung und 

Beschlussfassung 

Wird zur bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 

 

TOP 4: Bauleitplanung; 15. Änderung des 

Flächennutzungsplanes und Aufstellung des  

qualifizierten Bebauungsplanes „Solarpark  

Riedwiesen“; Aufstellungsbeschluss, Billigung der  

Entwürfe, Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung  

der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Beteiligung  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  

Belange 

 

Der Gemeinderat hat dem Eigentümer des Grundstücks 

Flur-Nr. 1495 der Gemarkung Weinhausen in der 

Sitzung vom 08.01.2025 unter folgenden 

Voraussetzungen die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes für eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage in Aussicht gestellt: 

• Der Investor übernimmt sämtliche anfallende 

Kosten für das Bauleitplanverfahren. 

• Der Investor verpflichtet sich im Rahmen eines 

städtebaulichen Vertrages einer Dienstbarkeit 

zur Unterlassung der Errichtung einer 

Freiflächen-PV-Anlage auf seinem 

Hofgrundstück, Flur-Nr. 1530. 

• Der Investor gewährt der Gemeinde die Umlage 

nach § 6 EEG in Höhe von 0,2 Ct. pro 

Kilowattstunde. 

 

Aufgrund von Unklarheiten auch in Bezug auf den 

Durchführungsvertrag wurde das Verfahren nicht 

begonnen. Nach einigen Gesprächen mit dem Bauherrn 

und dem Planungsbüro wird die Art des 

Bebauungsplanes nun von einem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan zu einem qualifizierten Bebauungsplan 

(keine Bauverpflichtung!) geändert. Ein qualifizierter 

Bebauungsplan enthält mindestens Festsetzungen über 

- die Art der baulichen Nutzung (Sondergebiet) 

- das Maß der baulichen Nutzung (GRZ) 

- die Überbaubare Grundstücksfläche 

(Baugrenze) 

- die örtliche Verkehrsfläche (Feld- und Waldweg)
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Bekanntmachungen 

Aufgrund einer Änderung der Rechtslage durch die 

Bayer. Staatsregierung (Ende 2024) wurden die 

Ausgleichsflächen für PV-Freiflächen vereinfacht. Bei 

dieser geplanten Freiflächen-PV-Anlage entfällt der 

Ausgleichsbedarf, da die Anlagengröße unter/bis 25 

Hektar hat und die Versiegelung der Anlagenfläche 

unter/bis 2,5 % ist (ohne Rammpfähle). 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes muss, wie 

bereits beschlossen, auch der Flächennutzungsplan 

geändert werden, da das Grundstück derzeit noch als 

landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen ist. 

Aufgrund der Änderungen der Art des Bebauungsplanes 

ist erneut ein Aufstellungs- und Billigungsbeschluss 

erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplanes 

wird vollständigkeitshalber noch einmal 

aufgenommen. 

Der Gemeinderat hat die Änderung des 

Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes sowie die 

Entwürfe dazu wie folgt beschlossen (Ergebnis: 12:1) 

Gemeinderat Haußer kommt am Ende dieses 

Tagesordnungspunktes. 

 

1. Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der 15. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 

Grundstückes Fl.Nr. 1495 der Gemarkung Weinhausen. 

Der Änderungsbereich betrifft die Teilflächen des 

Grundstückes Fl.Nr. 1495 der Gemarkung Weinhausen, 

die außerhalb des 200 m – Streifens neben der zweiglei-

sigen Bahnstrecke Buchloe – Lindau liegt. Der Ände-

rungsbereich soll künftig als „Sondergebiet Freiflächen-

Photovoltaikanlage“ dargestellt werden. 

 

2. Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des qua-

lifizierten Bebauungsplanes „Solarpark Riedwiesen“ auf 

einer Teilfläche des Grundstückes Fl.Nr. 1495 der Ge-

markung Weinhausen. Der Geltungsbereich ist iden-

tisch mit dem Umfang der unter Ziffer 1 beschlossenen 

Änderung des Flächennutzungsplanes auf dem Grund-

stück. Inhalt des Bebauungsplanes sind die Festsetzun-

gen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikan-

lage. 

 

3. Die beiden Bauleitplanverfahren werden im sog. Pa-

rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt. 

 

4. Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Entwürfe 

für die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 

des qualifizierten Bebauungsplanes „Solarpark 

Riedwiesen“ jeweils in der Fassung vom 17.11.2025. Die 

Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie die 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

durchzuführen 

 

 

TOP 5: Antrag des Feuerwehrvereins der FF Jengen 

auf einen Zuschuss zum Erwerb eines 

Kühlanhängers 

 

Mit E-Mail vom 08.11.2025 beantragt der 

Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Jengen 

einen Zuschuss zum Erwerb eines Kühlanhängers. Die 

Anschaffungskosten belaufen sich auf 9.400 Euro. 

Entsprechend eines Gemeinderatsbeschlusses von 2020 

könnte eine Beteiligung in Höhe von 15 % der 

Investitionskosten als Zuschuss gewährt werden. Dies 

würde einen Zuschuss in Höhe von 1.410 Euro 

bedeuten. 

Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss nach Vorlage 

der Rechnungen einstimmig zu. Der Kühlanhänger wird 

außerdem auch für die anderen Vereine unserer 

Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. 

 

TOP 6: Jahresrechnung 2024; Feststellung gem. Art. 

102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) 

 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 22.09.2025 die 

Jahresrechnung 2024 dem Rechnungsprüfungsaus-

schuss zur örtlichen Prüfung gem. Art. 103 GO überwie-

sen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 10.11.2025 

die örtliche Prüfung der Jahresrechnung vorgenommen. 

Das in der Niederschrift vom 10.11.2025 festgehaltene 

Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 

wurde vom Gemeinderat Schorer in Vertretung des Vor-

sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses bekannt 

gegeben.  

Einwendungen gegen die Prüfungstätigkeit und das 

Prüfungsergebnis wurden nicht erhoben; einige Ge-

meinderäte konnten ihre Fragen zur Prüfung in der Sit-

zung klären. 

Die Jahresrechnung 2024 wird mit dem in der Nieder-

schrift festgestellten Ergebnis vom Gemeinderat ein-

stimmig festgestellt.  

 

TOP 7: Jahresrechnung 2024; Entlastung gem. Art. 

102 Abs. 3 GO 

 

Der zweite Bürgermeister Herr Fichtl übernahm zu die-

sem Punkt die Sitzungsleitung.  

Nach der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2024 

und nach Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten hat 

der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über die Entlas-

tung zu beschließen. Entlastet wird der Erste Bürger-

meister als zuständiger und verantwortlicher Leiter der 

Verwaltung der Gemeinde Jengen. 

Die Jahresrechnung 2024 wurde durch den Rechnungs-

prüfungsausschuss örtlich geprüft. Unaufgeklärte Un-

stimmigkeiten liegen nicht vor.
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Bekanntmachungen 

Der Gemeinderat hat in seiner heutigen Sitzung vom 

Prüfungsbericht Kenntnis genommen, darüber beraten 

und die Jahresrechnung festgestellt. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass für die Jah-

resrechnung 2024 der Gemeinde Jengen gemäß Art. 102 

Abs. 3 GO dem Ersten Bürgermeister Herrn Ralf Neuner 

uneingeschränkt die Entlastung erteilt wird. 

Bürgermeister Neuner war von der Beratung und Be-

schlussfassung ausgenommen.  

 

TOP 8: Bekanntgabe, Wünsche und Anregungen 

 

Bürgermeister Neuner stellte im Rahmen der laufenden 

Baumaßnahme „Kardinalstraße“ die geplanten 

Parkplätze vor. Es sind, beginnend an der Kurve vor dem 

Rathaus Richtung Gennachbrücke, fünf Parkplätze 

vorgesehen.  

Gemeinderat Bersch teilte mit, dass im Gewerbegebiet 

Urbansfeld bei der Firma Gräul schon seit Wochen ein 

unbekanntes Auto steht. Bgm. Neuner wird sich mit der 

Polizei in Verbindung setzen.  

 

Fritz Baumann  

 

 

 

 

Gemeinde Jengen 

 

Bekanntmachung 

 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-

meinde Jengen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 42, 

qualifizierter Bebauungsplan „Solarpark Riedwiesen“, 

und 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Gemeinde 

Jengen, qualifizierter Bebauungsplan "Solarpark Ried-

wiesen“; 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB 

 

Der Gemeinderat Jengen hat am 17.11.2025 in öffentli-

cher Sitzung die 15. Änderung des Flächennutzungspla-

nes der Gemeinde Jengen im Bereich des qualifizierten 

Bebauungsplanes „Solarpark Riedwiesen“ und die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Solarpark Ried-

wiesen“ der Gemeinde Jengen beschlossen und beide 

Vorentwürfe, bestehend aus Planzeichnungen, Textteil 

und Begründungen mit Umweltbericht, in der jeweili-

gen Fassung vom 17.11.2025 gebilligt. 

Die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 

Aufstellung des Bebauungsplanes werden im Parallel-

verfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42, qua-

lifizierter Bebauungsplan „Solarpark Riedwiesen“, 

schafft die Gemeinde Jengen die planungsrechtliche 

Möglichkeit zur Errichtung einer Freiflächen-Photovol-

taikanlage mit allen zugehörigen Bestandteilen (maxi-

mal 8 Technikgebäude = Trafostationen, Batteriecon-

tainer). Die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 

ist erforderlich, nachdem der derzeit gültige Flächen-

nutzungsplan das vorgesehene Plangebiet als „Fläche 

für die Landwirtschaft“ darstellt.  

 

Räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

Die betreffende Teilfläche der Fl.Nr. 1495, Gemarkung 

Weinhausen, mit einer Gesamtfläche von ca. 5,46 

ha/Modulfläche ca. 5,00 ha liegt ca. 630 m nördlich von 

Weinhausen.  

Nordöstlich: Angrenzendes Waldgebiet Tännele; 

Östlich: In ca. 200 m Entfernung Verlauf der Bahnlinie 

Augsburg-Oberstdorf; 

Westlich: Feldweg Fl.Nr. 1507 und Hungerbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB werden die Unterlagen zur 15. 

Änderung des Flächennutzungsplanes Jengen im Be-

reich des Bebauungsplanes Nr. 42, qualifizierter Bebau-

ungsplan „Solarpark Riedwiesen“, und zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 42, qualifizierter Bebauungs-

plan „Solarpark Riedwiesen“, 

in der Zeit vom 

  

01.12.2025 bis einschließlich 05.01.2026 

 

auf der Internetseite der Gemeinde Jengen unter  

www.jengen.de/gemeinde-verwaltung/bekanntma-

chungen und im zentralen Internetportal des Landes 

Bayern unter www.bauleitplanung.bayern.de 

veröffentlicht. 

 

Zusätzlich können die Unterlagen 

in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe -Bauamt-, 

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, Bauverwaltung, 1. OG, 

Zimmer Nr. 018  

und 

http://www.jengen.de/gemeinde-verwaltung/bekanntmachungen
http://www.jengen.de/gemeinde-verwaltung/bekanntmachungen
http://www.bauleitplanung.bayern.de/
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Bekanntmachungen 

in der Gemeindeverwaltung Jengen, Kirchplatz 7, 86860 

Jengen, während der üblichen Öffnungszeiten 

eingesehen werden. 

 

Zur Einsichtnahme liegen bereit: 

• Vorentwurf für die 15. Änderung des Flächennut-

zungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und 

Begründung, Fassung vom 17.11.2025,  

• Vorentwurf für die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 42, qualifizierter Bebauungsplan „Solar-

park Riedwiesen“, bestehend aus Planzeichnung, 

textlichen Festsetzungen, Begründung, Fassung 

vom 17.11.2025. 

• Vorentwurf Umweltbericht für die 15. Änderung 

des Flächennutzungsplanes und Aufstellung Be-

bauungsplan „Solarpark Riedwiesen“, Fassung 

vom 17.11.2025. 

 

Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit für die Öf-

fentlichkeit, sich über die Ziele und Zwecke sowie über 

die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unter-

richten und sich zur Planung zu äußern.  

 

Stellungnahmen sollen elektronisch an die E-Mail-Ad-

resse bauleitplanung@buchloe.de  übermittelt werden. 

Bei Bedarf besteht aber auch die Möglichkeit, die Stel-

lungnahmen in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe -

Bauverwaltung- und in der Gemeindeverwaltung Jen-

gen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abzuge-

ben. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-

men mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 

Verfassers zweckmäßig.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnah-

men bei der Beschlussfassung über die 15. Änderung 

des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des 

qualifizierten Bebauungsplanes unberücksichtigt blei-

ben können, sofern die Gemeinde Jengen deren Inhalt 

nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren 

Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungspla-

nes und des qualifizierten Bebauungsplanes nicht von 

Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 5 BauGB). 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 

Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsver-

fahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 

UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 

die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder 

nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-

tend machen können. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V. 

mit § 3 BauGB und dem Bayer. Datenschutzgesetz 

(BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 

Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-

lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informati-

onen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-

rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfah-

ren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

 

 

Jengen, den 29.11.2025 

 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

Gemeinde Jengen 

 

Bekanntmachung zur Räum-  

und Streupflicht 

 

Im öffentlichen Interesse und um Rechtsunklarheiten zu 

beseitigen, weist die Gemeinde Jengen darauf hin, dass 

die nach den bestehenden Verordnungen über die Siche-

rung des Verkehrs auf Gehbahnen zuständigen Siche-

rungspflichtigen, die an ihre Grundstücke angrenzenden 

Gehbahnen bei Schnee, Schneeglätte oder Glatteis unauf-

gefordert und auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu 

erhalten haben. 

Die Sicherungsflächen sind an Werktagen ab 7.00 Uhr 

und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr 

von Schnee zu räumen und bei Schnee, Reif und Eisglätte 

mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), 

nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln, zu be-

streuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glät-

tegefahr (z.B. Treppen oder starken Steigungen) ist das 

Streuen von Tausalz zulässig. 

Die Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu 

wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Le-

ben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 

neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 

gefährdet oder erschwert wird. Fußgängerüberwege, 

Hydranten, Abflussrinnen und Kanaleinlaufschächte 

sind freizuhalten. 

Hecken und Sträucher sind soweit zurückzuschneiden, 

dass überhängende Äste und Zweige den Fußgängerver-

kehr nicht behindern. 

Im Übrigen wird auf die allgemeine Reinigungspflicht 

für öffentliche Straßen und Gehwege, sowie der Abfluss-

rinnen, hingewiesen. 

 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister

mailto:bauleitplanung@buchloe.de
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Bekanntmachungen 

 

Landratsamt Ostallgäu 

 

Dank für das Engagement: 

Jahresabschluss-Stammtisch für 

Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit 

 

Im Landratsamt Ostallgäu findet am Donnerstag, 11. 

Dezember 2025, von 18 bis 20 Uhr ein Jahresabschluss-

Stammtisch für alle ehrenamtlich Engagierten im Be-

reich Integration und Migration statt. Der Jahresab-

schluss-Stammtisch dient dazu, für das vielfältige Enga-

gement zu danken und bietet Raum für Gespräche und 

Vernetzung. 

Im Mittelpunkt des Abends steht der Austausch zu ak-

tuellen Fragen, Anliegen und Herausforderungen in der 

Integrationsarbeit – zum Beispiel dazu, welche Themen 

die Engagierten derzeit besonders beschäftigen, welche 

Unterstützung sie sich wünschen und wie andere Eh-

renamtliche mit der aktuellen Situation umgehen. Au-

ßerdem hält das Team der Kommunalen Integration ein 

kleines Jahresabschlussgeschenk für die Ehrenamtli-

chen bereit. Eingeladen sind alle ehrenamtlich Enga-

gierten, die im Bereich Integration und Asyl tätig sind. 

Neben dem Leiter der Ausländerbehörde stehen das 

Team der Kommunalen Integration sowie Fachkräfte 

aus verschiedenen relevanten Bereichen für Gespräche 

und Fragen zur Verfügung. Die Teilnehmenden erhalten 

die Möglichkeit, sich in offener Runde zu vernetzen, Er-

fahrungen weiterzugeben und Informationen aus erster 

Hand von den Fachstellen zu erhalten. Eine kleine Stär-

kung sowie Getränke begleiten den Abend in angeneh-

mer Atmosphäre. 

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, 

möglich – per E-Mail an integration@lra-oal.bayern.de, 

telefonisch unter 08342 911-194. 

 

Viele weitere Informationen und Veranstaltungen rund 

um das Thema sind in der Integreat App unter www.in-

tegreat.app/ostallgaeu zu finden. 

 

 

 

 

Zweckverband zur  

Wasserversorgung  

Gennach-Hühnerbach-Gruppe 

 

Wasserzählerablesung durch Kundenablesung – 

Versand von Ablesekarten 

 

Auch in diesem Jahr wird die Zählerdatenerfassung 

durch Selbstablesung der Kunden erfolgen.  

Alle Hauseigentümer (keine Mieter) erhalten von uns 

wieder für jedes Objekt Anfang Dezember 2025 ein An-

schreiben. In diesem Anschreiben bitten wir die Kunden 

die Ablesung des Wasserzählers selbst durchzuführen. 

Ausgenommen von diesem Anschreiben sind nur die 

Objekte bei denen eine Selbstablesung nicht möglich 

ist, dies ist den Eigentümern aber bereits bekannt. 

Wir bitten alle Kunden den Stand des Wasserzählers bis 

spätestens 08.01.2026 zu übermitteln. Falls wir keine 

Nachricht über den Zählerstand erhalten, müssen wir 

den Stand leider schätzen. 

Es gibt wieder drei Möglichkeiten uns den Wasserzähl-

erstand zu übermitteln: 

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem Anschreiben und 

übermitteln Sie den Zählerstand bequem per Smart-

phone. 

2. Meldung über unseren Online-Service unter 

https://www.wasserghg.de/willkommen.html 

3. Versand der ausgefüllten Zählerablesekarte an die 

WasserGHG 

Bitte beachten Sie, dass ab diesem Jahr die Rücksendung 

der Zählerablesekarte nicht mehr portofrei ist. Wir bit-

ten Sie die Postkarte mit einer Briefmarke 0,95 € zu ver-

sehen. Nachdem es eine Änderung bei der Deutschen 

Post zu Antwortsendungen gibt, können wir leider 

keine portofreie Rücksendung mehr anbieten. 

Die Meldung per QR-Code oder über unsere Website ist 

natürlich kostenfrei. 

 

Bitte unterstützen Sie uns bei der Zählerstandsermitt-

lung, nur mit einem aktuellen Zählerstand können wir 

Ihnen eine genaue Jahresabrechnung für das Jahr 2025 

erstellen. Unsere Verbrauchswerte werden auch von 

den Kolleginnen und Kollegen der Abwassergebühren-

veranlagung verwendet. Ein geschätzter Jahresver-

brauch hat somit auch Auswirkung auf die Abwasserge-

bühren. 

Bei Fragen rund um die Wasserversorgung und Zähler-

technik können Sie sich gerne an uns wenden – Frau 

Niedermühlbichler, Frau Wind und Herr Heiß sind 

gerne für Sie da. 

 

Mitteilung – Eigentümerwechsel 

Sollte bei Ihnen ein Eigentümerwechsel des Objekts an-

stehen bzw. bereits erfolgt sein, so bitten wir Sie uns 

dies zeitnah mitzuteilen. Sowohl beim Verkauf eines 

Objekts, aber auch bei der Hofübergabe oder auch Über-

gabe eines Objekts von den Eltern an die Kinder sind 

immer einige Punkte zu beachten. Bei einem Eigentü-

merwechsel dürfen Sie uns gerne telefonisch kontaktie-

ren, in wenigen Minuten sind hier alle wichtigen Anga-

ben geklärt. Gerne können Sie dies aber auch über unser 

Formular auf unserer Internetseite https://www.was-

serghg.de/willkommen.html tun. Sie finden das Formu-

lar unter dem Link „Download-Service“ auf der Start-

seite.

https://www.wasserghg.de/willkommen.html
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Bekanntmachungen 

Erhebung Wassergebühren  

Sollte sich Ihre Bankverbindung ändern, bitten wir Sie 

um zeitnahe Mitteilung der neuen Kontodaten. Anfal-

lende Rücklastschriftgebühren müssen von Ihnen getra-

gen werden. Zudem weisen wir nochmals daraufhin, 

dass wir bei offenen Forderungen nach der zweiten 

Zahlungsaufforderung ohne Ausgleich der Gebühren 

und Nebenkosten satzungsgemäß den Hausanschluss 

und damit die Wasserversorgung abstellen. Leider 

mussten wir auch in diesem Jahr mehrfach von unse-

rem Recht Gebrauch machen. Bitte informieren Sie uns 

rechtzeitig bei Zahlungsschwierigkeiten – Sie ersparen 

sich weitere Kosten und Unannehmlichkeiten! 

 

Ihr zuverlässiger Wasserversorger  

Manfred Hauser Hermann Heiß Alfred Scherer 

Verbandsvorsitzender Geschäftsleiter  Wassermeister 

 

 

 

 

Fundsache 

 

Am Sportplatz des FC Jengen stand seit Längerem ein 

Damenrad, welches nun bei der Gemeinde abgegeben 

wurde. 

 

Fundsachen können zu den aktuellen Öffnungszeiten in 

der Gemeinde abgeholt werden. 

 

 

 

 

 

++ Quartiersmanagement ++ 

 

 

 

 

Vergesslich? Na und! 

Nur Vergesslichkeit oder schon Anzeichen von De-

menz? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. 

Sandra Wieland, Demenzbeauftragte des Landkrei-

ses Ostallgäu, gibt in diesem Vortrag einen Über-

blick zu wichtigen Fragen rund um Vergesslichkeit 

und Demenz. Dabei ist das Motto des Ostallgäuer 

Demenzkonzeptes: 

Einfach dazugehören! 

Themen: 

• Was ist Demenz? 

• „Vergessen ist normal“ – nicht immer geht 

es um Demenz 

• Wie bleibe ich geistig fit? 

• Vergesslichkeit – was kann ich tun? 

• Leben mit Demenz 

Für alle, die sich zum Thema Vergesslichkeit infor-

mieren möchten: 

Wann: Montag, der 26.01.2026  

von 18:00 bis 19:30 Uhr  

Wo: Gemeinde Jengen, Kirchplatz 7   

Für wen: Alle Interessierten 

 

Anmeldung bis zum 22.01.2026: 

Quartiersbüro – Fachstelle Älterwerden 

Juliane Mayr 

Tel.: 08241/9119430 

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeri-
ums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. 

 

 

 

 

Juliane Mayr informiert: 

Digitale Schnitzeljagd in Jengen – Genera-

tion 50+ testet App 

In Jengen fand am 17.11.2025 ein spannendes Pro-

jekt statt: Das Bayerische Zentrum für Pflege Digi-

tal der Hochschule Kempten testete gemeinsam 

mit vier engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus 

unserer Gemeinde eine neue App. 

Ziel der App ist es Präventionsangebote leichter 

auffindbar zu machen - verpackt in eine digitale 

Schnitzeljagd - die spielerisch motiviert und zu-

gleich Orientierung bietet. 

Unter der Leitung von Katja Rießenberger wurde 

die App vor Ort ausprobiert. Unsere vier Teilneh-

menden waren mit großer Begeisterung dabei, ha-

ben zahlreiche wertvolle Rückmeldungen gegeben 

und viele konstruktive Verbesserungsvorschläge 

eingebracht. Frau Riesenberger nahm diese mit 

großem Dank auf und freute sich über die tolle ak-

tive Mitarbeit. 

Neben dem praktischen Nutzen kam auch der Spaß 

nicht zu kurz: Die digitale Schnitzeljagd sorgte für 

Neugier, Bewegung – und ein paar fröhliche Mo-

mente. 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsmi-
nisteriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

mailto:juliane.mayr@jengen.de
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Bekanntmachungen – Vereine / Institutionen 

Ansprechpartner für soziale Angelegen- 

heiten in der Gemeinde Jengen: 

 

Quartiersmanagerin 

Frau Juliane Mayr, Tel. 08241/9119430, E-Mail:  

juliane.mayr@jengen.de 

 

Seniorenbeauftragte 

Frau Stephanie Ledwa, Tel. 0151/15857960, E-Mail: 

steffi_troeber@web.de  

 

Behindertenbeauftragte 

Frau Martina Schweiger, Tel. 08241/911108, E-Mail: 

martina.schweiger1975@gmail.com  

 

Jugendbeauftragte 

Frau Christiane Unsin, Tel. 0151/57756730 

 

Digitale Hilfe vor Ort 

Anfragen über die Nachbarschaftshilfe vom BRK, Tel. 

08342/9669-43, E-Mail: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Ehrenamtlicher Helfer: Herr Fritz Baumann 

 

 

 

 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

 

 

Musikverein Jengen 

 

Einladung zum Jahreskonzert 

 

Wir laden Euch alle recht herzlich zu unserem Jahres-

konzert 

 

am Samstag, den 29. November 2025 um 20:00 Uhr ins 

Gemeindehaus in Jengen ein. 

 

Unser musikalischer Leiter, Benedikt Fleig, hat wieder 

ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Pro-

gramm mit uns einstudiert. 

 

Wie Ihr sicherlich schon erkannt habt, haben wir in die-

sem Jahr unser Vereinslogo erneuert. Dieses möchten 

wir Euch gerne musikalisch vorstellen. 

 

Unsere Jugendkapelle „Allgäuer Nordwind“ eröffnet 

dieses Jahr unter neuem Namen und mit Ihrem neuen 

Dirigenten, Sebastian Unsin, wie gewohnt den Konzert-

abend. 

Wir freuen uns sehr, Euch als Gäste auf unserem Kon-

zert begrüßen zu dürfen und wünschen eine besinnli-

che Adventszeit. 

 

Euer Musikverein Jengen 

 

 

 

 

Obst- und Gartenbauverein  

Weicht 

 

Adventlicher Bänklezauber in Weicht 

 

Der Obst- und Gartenbauverein Weicht lädt alle Bürge-

rinnen und Bürger, groß und klein, jung und alt, herz-

lich zum Bänklezauber im Advent ein! 

 

Wann: Sonntag, 30. November 2025, um 16.00 Uhr 

Wo: Am Dorfbrunnen, Weicht 

 

Freut euch auf eine stimmungsvolle Veranstaltung mit 

der Einweihung der neuen Bank am Dorfbrunnen. Au-

ßerdem möchten wir mit euch gemeinsam einen vor-

weihnachtlichen Wünschebaum, den wir mit euren 

Wünschen und eurem Christbaumschmuck verschö-

nern, zum Strahlen bringen. Adventliche Musik sowie 

warme Speisen und Getränke runden den späten Nach-

mittag ab. 

Was ihr mitbringen solltet: 

• einen Becher oder eine Tasse für euer warmes 

Getränk 

• euren selbstgebastelten Lieblings-Christbaum-

schmuck 

• euren persönlichen, wichtigsten Wunsch (nur 

im Kopf – aufschreiben dürft ihr ihn vor Ort) 

Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam die Advents-

zeit feiern! 

 

Euer Obst und Gartenbauverein Weicht 

 

 

 

 

FC Jengen 

 

Altpapiersammlung am 06.12.2025 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Altpapier ab 9 Uhr vor 

Ihren Hauszugängen an der Straße gut erreichbar plat-

ziert ist, so dass es nicht übersehen werden kann. 

Bitte achten Sie zudem auf eine gute Verschnürung oder 

Verpackung in alten Kartons.

mailto:juliane.mayr@jengen.de
mailto:steffi_troeber@web.de
mailto:martina.schweiger1975@gmail.com
mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
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Vereine / Institutionen 

Sollte es an diesem Tag bzw. am Vortag regnen, bitten 

wir Sie, die Kartons und Papierbündel nach Möglichkeit 

mit einer Plane abzudecken.  

Sollte ein besonderer Ablageort angefahren werden, 

weil das Altpapier nicht an der Straße deponiert wer-

den kann, melden Sie sich bitte bei Christian Pacher un-

ter der +49 (171) 38 130 38 oder per Mail unter sponso-

ring@fcjengen.de. 

Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Altpapier 

direkt am Altpapiercontainer auf dem Parkplatz unseres 

Sportgeländes abzustellen. Wir werfen dieses dann zu-

sammen mit dem gesammelten Altpapier in den Contai-

ner. Der Container steht in der Regel 1-2 Tage vor der 

Sammlung bereits bereit. Am Samstag wird der Contai-

ner wieder gegen 12 Uhr abgeholt. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

 

 

FC Jengen 

 

Christbaumverkauf 

 

Der diesjährige Christbaumverkauf findet 

wieder an folgenden Tagen am Vereinsheim statt. 

 

Freitag, 12.12.25, von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr und 

Samstag, 13.12.25, von 10:00 Uhr - 15:00 Uhr 

 

Wir bieten Nordmanntannen in  

dreierlei Größen an. 

 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch 

 

 

 

 

Kita St. Agatha, Beckstetten 

 

Nach den Sommerferien ist wieder Le-

ben in die Kindertagesstätte St. Agatha 

eingezogen: Die Räume füllen sich mit fröhlichem Kin-

derlachen, neugierigen Blicken und ganz viel Bewegung 

– kurz: Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. 

Besonders aufregend war der Start für die sieben neuen 

Kinder der Marienkäfergruppe, die nun das bunte Kin-

dergartenleben bereichern. Mittlerweile haben sie sich 

schon richtig gut eingelebt und wuseln voller Taten-

drang durch ihre Gruppe. Dort gibt es nämlich etwas 

ganz Besonderes: kleine Wochenjobs, die die Kinder mit 

großem Stolz übernehmen. Ob als „Bodenpolizei“, die 

Krümel und lose Schuhe im Blick hat, oder im „Bistro-

dienst“, der beim Vorbereiten hilft – die Marienkäfer-

Kinder wachsen sichtbar in ihre Aufgaben hinein und 

entwickeln viel Selbstständigkeit.  

Auch bei den Katzen- und Eisbärenkindern hat sich der 

Alltag wieder gut eingespielt. Die Größeren zeigen viel 

Verantwortungsgefühl: Sie nehmen die Jüngsten liebe-

voll an die Hand, helfen beim Anziehen, zeigen ihnen 

die besten Spielplätze im Garten und haben immer ein 

offenes Ohr. Besonders schön zu sehen ist, wie selbst-

verständlich die Älteren die Kleineren in die Gemein-

schaft einbeziehen – beim Spielen, Aufräumen und 

manchmal auch beim Trösten. So entsteht im gesamten 

Haus St. Agatha eine warme, respektvolle Atmosphäre, 

in der die Kinder miteinander wachsen können.  

Ein Höhepunkt im Herbst war wie jedes Jahr der St.-

Martins-Umzug, der diesmal auf einen Dienstag fiel. 

Schon Wochen zuvor wurden Laternen gebastelt, Lieder 

geübt und die Geschichte des heiligen Martin kennen-

gelernt – mit all ihren wichtigen Werten wie Teilen, 

Mut und Hilfsbereitschaft. Der Duft im Kindergarten 

war an diesem Morgen übrigens etwas ganz Besonde-

res: Einige Eltern hatten frühmorgens die traditionellen 

Martinsgänsle gebacken, und der ganze Kindergarten 

roch herrlich danach. Ein herzliches Dankeschön an alle 

fleißigen Bäckerinnen! 

Beim Umzug selbst herrschte eine wunderbare Stim-

mung: Die Feuerwehr sorgte zuverlässig dafür, dass nie-

mand falsch abbiegt, die Musikanten gaben dem Zug ei-

nen festlichen Rahmen, und entlang der Strecke stan-

den Kerzen vor Haustüren und Höfen, die das Ganze 

noch stimmungsvoller machten. Viele Anwohner wink-

ten den Kindern begeistert zu – manche mit Kamera in 

der Hand, manche im Hausschuh, aber alle mit einem 

Lächeln. 

Im Anschluss wurde im Garten weitergefeiert: Punsch 

und Glühwein für die Großen, Wiener für alle Hungri-

gen und natürlich die heißgeliebten Martinsgänsle. 

Es war ein wunderschöner Abend mit vielen glänzen-

den Augen, warmen Begegnungen und einem Umzug, 

der sicher noch lange in Erinnerung bleibt. 

An dieser Stelle möchten wir noch den neu gewählten 

Elternbeirat vorstellen: 

1. Vorsitzende: Jasmin Stempfel 

2. Vorsitzende: Franziska Epp 

Schriftführerinnen: Lisa Härle, Franziska Beyer 

Kassiererin: Sylvia Bauer 

Beisitzerinnen: Annika Müller, Andrea Linder 

 

Für die Kita St. Agatha Beckstetten 

Lisa Härle 

mailto:sponsoring@fcjengen.de
mailto:sponsoring@fcjengen.de
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Vereine / Institutionen 

 

KiTa Weinhausen 

 

Sankt Martinsfest 

 

Die letzten Tage über fieberten die Krippen- und Kinder-

gartenkinder der Kita Weinhausen dem Sankt Martins-

fest entgegen. In den einzelnen Gruppen wurden vorab 

fleißig und mit großer Kreativität bunte Laternen ge-

bastelt. Am frühen Abend des 11. November war es 

dann endlich soweit: Gemeinsam trafen sich die Kinder 

mit ihren Eltern, Geschwistern, Familienangehörigen 

sowie den ErzieherInnen im Kindergarten, um zusam-

men das Sankt Martinsfest zu feiern. Daneben waren 

alle weiteren Kinder aus dem Dorf und Umgebung recht 

herzlich dazu eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzu-

nehmen. 

Um 17.00 Uhr versammelten sich alle Familien im Gar-

ten der Kita Weinhausen. Wie jedes Jahr hatte sich die 

Spinnengruppe (Vorschulgruppe) eine Vorführung der 

Geschichte des heiligen Sankt Martin überlegt. Wurde 

dabei im letzten Jahr der Fokus in Form eines Schatten-

spiels auf das „Sehen“ gelegt, so stand in diesem Jahr 

das „Hören“ im Vordergrund. Die Kinder der Spinnen-

gruppe erhielten verschiedene Orff-Instrumente wie 

Rasseln, Triangeln, Kastagnetten usw. Mit Hilfe dieser 

Instrumente wurde die Geschichte des heiligen Sankt 

Martin vertont und mit entsprechenden Geräuschen be-

gleitet. Im Anschluss daran hielt Stefanie Stottrop, die 

Leitung der Kita Weinhausen, eine kurze Rede. In dieser 

Ansprache wurde der Frage nachgegangen, warum die 

Soldaten, die vor Sankt Martin zum Stadttor ritten, den 

Bettler nicht einmal ansahen, als dieser frierend im 

Schnee um Hilfe rief. Die Ursache liegt vermutlich in 

den Strukturen der damaligen Ständegesellschaft. Die 

Soldaten als Teil des höheren Standes wollten mit Men-

schen wie Bettlern als Teil des niedrigen Standes nichts 

zu tun haben. Im gleichen Zuge hatten die Bettler Angst 

vor den Soldaten, da deren Absichten und Vorhaben 

nicht klar erkennbar waren. Der Soldat Martin jedoch 

überwand seine Angst vor dem „Fremden“ und half 

dem armen Bettler, um ihm sein Leben durch den war-

men Mantel ein klein wenig erträglicher zu machen. Die 

Geschichte von Sankt Martin zeigt also, dass die Welt 

ein bisschen heller werden kann, wenn die Menschen 

aufeinander zugehen und liebevoll miteinander umge-

hen. 

Bei Beginn der Dämmerung setzte sich schließlich der 

Martinszug in Bewegung. Allen voran ritt der heilige 

Sankt Martin auf seinem Pferd. Die Kinder liefen hinter 

dem Reiter und hielten stolz ihre leuchtenden und 

selbstgebastelten Laternen in der Hand. Zurück im Kin-

dergarten erhielten alle Kinder selbstgebackene Mar-

tinsgänse. Der Elternbeirat organisierte die Verkösti-

gung in Form von Punsch und Glühwein der 

Obstkelterei Merk aus Kleinkitzighofen sowie Wiener 

mit Semmel von Huber`s Landmetzgerei aus Ummenh-

ofen. In gemütlicher Atmosphäre konnten sich die Fa-

milien austauschen und den Abend ausklingen lassen. 

Ein großer Dank gilt dem gesamten Team der Kita 

Weinhausen, der Spinnengruppe für die eingeübte Dar-

bietung, der Freiwilligen Feuerwehr Weinhausen für 

die Sicherheitsvorkehrungen, dem Bläserensemble für 

die musikalische Umrahmung, sowie an die Reiterin 

Milena Lutzenberger und dem Pferd Butterfly für den 

festlichen Auftritt als Sankt Martin. 

 

 

 

 

Obst- und Gartenbauverein Jengen - Um-

menhofen 

 

Ein Waldsofa für die Streuobstwiese  

 

Seit kurzem befindet sich in der Streuobstwiese des Gar-

tenbauvereins Jengen – Ummenhofen ein Waldsofa. 

Dieses wurde anlässlich unseres 125 Jährigen Vereins-

jubiläums errichtet. 

Das Waldsofa wurde von der VR- Bank Augsburg-OAL 

gestiftet. 

Es bietet einen naturnahen Sitz- und Aufenthaltsplatz 

und unterstützt zugleich regionale Umwelt- und Ge-

meinschaftsprojekte. Es steht symbolisch für Naturver-

bundenheit, Gemeinschaft und die langjährige Tradi-

tion des Vereins. 

Von diesem Sofa kann man das Plätschern der Gennach 

bewundern oder auch im Sommer den Sonnenunter-

gang genießen. 

 

Auch ein Apfelbaum des Musikvereins Jengen, welcher 

ein Geschenk anlässlich des Bezirksmusikfests in La-

merdingen war, fand in unserer Streuobstwiese einen 

schönen Platz und trägt hoffentlich schon bald Früchte. 
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Vereine / Institutionen 

Pfarrgemeinderat Jengen 

 

 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die sich be-

reit erklärt haben, an dieser Aktion mitzuwirken! 

 

Montag, 

01.12.2025 

Birgit Bucher,  

Gennachweg 3, Jengen  

Dienstag, 

02.12.2025 

Familie Baumann 

Unterer Hang 6, Jengen 

Mittwoch, 

03.12.2025 

Marion Brauner 

Buchenweg 5, Jengen 

Donnerstag, 

04.12.2025 

Familie Obermüller,  

Eschenweg 4, Jengen 

Freitag, 

05.12.2025 

Familie Heckel 

Schöttenau 2, bei Hütte an der Gen-

nach 

Samstag, 

06.12.2025 

Marina Heinz,  

Dorfstraße 8, Jengen 

Zum heutigen Adventsfenster 

kommt der Nikolaus 😊 

Sonntag, 

07.12.2025 

Familie Wiedemann 

Alleestr. 7, Jengen 

Montag, 

08.12.2025 

Birgit Völk 

Ziegeleistr. 1, Jengen 

Dienstag, 

09.12.2025 

Familie Fickler,  

Ahornweg 5, Jengen 

Mittwoch, 

10.12.2025 

Fam. Keller,  

Oberer Hang 4, Jengen 

Donnerstag, 

11.12.2025 

Evi, Mathilda und Frida Lang 

Kardinalstraße 46, Jengen 

Freitag, 

12.12.2025 

Familie Keller und Familie Faller 

Alleestr. 14, Jengen 

Samstag, 

13.12.2025 

Martin Schmid 

Eschenweg 14, Jengen 

Sonntag, 

14.12.2025 

Herzliche Einladung zum Jengener 

Weihnachtweg (Beginn 16:30 Uhr)  

Montag, 

15.12.2025 

Familie Krischke und Familie Arnold 

Straßäcker 3, Jengen 

Dienstag, 

16.12.2025 

Alexandra Rohrmoser  

Birkenweg 7, Jengen 

Mittwoch, 

17.12.2025 

Noch kein Fenster vergeben.  

Gerne dürfen sich Interessierte 

noch melden (0176/63333556) 

Donnerstag, 

18.12.2025 

Familie Ledwa,  

Mühläcker 16, Jengen 

Freitag, 

19.12.2025 

Inge Tröber 

Landgerichtsweg 19, Jengen 

Samstag, 

20.12.2025 

Elke Hepp 

Schöttenauer Weg 7, Jengen 

Sonntag, 

21.12.2025 

Sabine Huber,  

Weiherweg 4, Ummenhofen  

Montag, 

22.12.2025 

Familie Stemplinger 

Ahornweg 13, Jengen 

Dienstag, 

23.12.2025 

Monika Ringler 

St.-Antonius-Str. 22, Ummenhofen 

Mittwoch, 

24.12.2025 

Pfarrkirche St. Martin, Jengen 

Kinderkrippenfeier: 16:00 Uhr 

Christmette: 20:00 Uhr  

 

 

 

 

Bundesmusikverband Chor & Orchester 

 

Amateurmusikfonds 3 startet: Ensembles und Ver-

bände können bis zum 02.02.2026 Förderanträge 

stellen 

 

Am 17. November 2025 startet die Ausschreibung für 

den dritten Amateurmusikfonds. Unter dem Motto 

„Teilhabe leben, Vielfalt stärken“ können sich Mu-

sikensembles und Organisationen bis zum 02. Februar 

2026 mit kreativen Projekten auf eine Förderung durch 

den Amateurmusikfonds 3 bewerben. 

Der Amateurmusikfonds wird vom Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Dr. 

Wolfram Weimer gefördert. Er unterstützt Chöre, Or-

chester, Bands, Musikvereine und -verbände, Kirchen-

musikensembles sowie Organisationen aus dem Ama-

teurmusikbereich dabei, neue Formate zu entwickeln, 

ihre Strukturen zu stärken und ihre Tätigkeit zukunfts-

sicher aufzustellen.
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Förderrichtlinien: 

Für die Projektförderung antragsberechtigt sind ge-

meinnützige, aktive Amateurmusikensembles, Kir-

chengemeinden oder Bands sowie andere Organisatio-

nen der Amateurmusik. 

• Förderhöhe: Je nach Reichweite – lokale Pro-

jekte 2.500-8.000 Euro, überregionale Projekte 

mit besonderen Antragsvoraussetzungen 

10.000-40.000 Euro 

• Antragsfrist: 02. Februar 2026 

• Projektlaufzeit: ab 01. Juni 2026 und bis maxi-

mal 30. September 2027 

•  

Eine unabhängige, fachkundige Jury entscheidet über 

die Förderung der Projekte. Projektanträge gelten dann 

als besonders förderfähig, wenn sie sich innovativ von 

der alltäglichen Arbeit abheben oder neue Wege ge-

hen, um sich zukunftssicher aufzustellen. 

 

Inhalte 

Gefördert werden Projekte, durch die ein Verein oder 

Verband neue Wege geht, sich neu aufstellt, sich für 

die Zukunft wappnet oder besondere künstlerische 

Projekte auf die Bühne bringt. Schwerpunkte sind da-

bei Nachwuchsgewinnung und -förderung, Ensemble- 

und Verbandsentwicklung, Ensemble-Neugründung 

sowie genreübergreifende Kooperationen und kreative 

Projekte. 

Der Amateurmusikfonds besteht seit 2022 und schließt 

seitdem in der Kulturförderung die Lücke zu den beste-

henden Bundeskulturfonds, aus denen die Amateurmu-

sik vorher explizit ausgeschlossen war. Die Förderung 

des Bundes trägt der nationalen Bedeutung der Ama-

teurmusik in Deutschland Rechnung und hilft beim 

nachhaltigen Erhalt unseres Immateriellen Kulturer-

bes. 

 

Beratung und Antragstellung 

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester ruft alle 

Förderberechtigten auf, Projekte zu entwickeln und bei 

Fragen frühzeitig die Beratungsangebote des Verbands 

zu nutzen: 

• Webseite: Alle Informationen zur Ausschrei-

bung (wie die „Fragen und Antworten“ und 

den Link zur Antragstellung) unter www.bun-

desmusikverband.de/amateurmusikfonds 

• YouTube-Erklärvideos: www.y-

outube.com/@bmco.verband 

• Hotline: +49 (0)30 60 98 07 81 – 35 

Telefonzeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 

15.30 Uhr 

After-Work-Hotline am 27.11. und 17.12.2025 

von 18.00 bis 19.30 Uhr 

• Schriftliche Beratung: per E-Mail: amf@bun-

desmusikverband.de 

Bücherei  

St. Vitus Weicht 

 

Advent in der Bücherei 

 

Unsere Advents- und Weihnachtsbuchausstellung ist 

wieder eröffnet. Von Bilderbüchern über Bastel- und 

Backbüchern, Weihnachtsgeschichten von früher und 

heute, Büchern über Brauchtum gibt es für Klein und 

Groß vieles für die schönste Zeit im Jahr zu entdecken. 

 

Herzlich laden wir alle Kinder zum Adventsgeflüster 

ein, das wieder an den vier Montagen im Advent wäh-

rend der Öffnungszeit in der Bücherei stattfindet. 

 

Der Kindernachmittag am 04.12.2025 entfällt. 

 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag, 16:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 18:00 – 20:30 Uhr 

 

 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

Online-Katalog: https://www.bibkat.de/weicht/  

 

 

 

 

Termine der  

Freiwilligen  

Feuerwehren 

 

01.12.2025 FF Ummenhofen 

19.30 Uhr Jahresabschlussübung 

 

03.12.2025 FF Jengen 

19.30 Uhr Erste Hilfe – Unterweisung 

 

08.12.2025 FF Eurishofen 

20.00 Uhr Jahresabschlussübung 

 

 

 

 

 

http://www.bundesmusikverband.de/amateurmusikfonds
http://www.bundesmusikverband.de/amateurmusikfonds
http://www.youtube.com/@bmco.verband
http://www.youtube.com/@bmco.verband
mailto:amf@bundesmusikverband.de
mailto:amf@bundesmusikverband.de
mailto:buecherei-weicht@gmx.de
https://www.bibkat.de/weicht/
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Vereine / Institutionen - Kirchennachrichten 

Allgemeine Termine 

 

29.11.2025 20.00 Uhr 

Jahreskonzert des Musikvereins Jengen  

 

30.11.2025 16.00 Uhr 

Bänklezauber des Obst- und Gartenbauvereins 

Weicht 

 

06.12.2025 9.00 Uhr 

Altpapiersammlung des FC Jengen 

 

06.12.2025 14.00 Uhr 

Adventscafé des Pfarrgemeinderates 

Jengen-Ummenhofen 

 

06.12.2025 20.00 Uhr 

Nikolausparty des FC Jengen 

 

12.12.2025 15.00 Uhr 

Christbaumverkauf des FC Jengen 

 

12.12.2025 20.00 Uhr 

Nikolausschießen des Schützenvereins 

Beckstetten 

 

13.12.2025 10.00 Uhr 

Christbaumverkauf des FC Jengen 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt wer-

den, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

 

Kontaktdaten Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen 

 

Pfarrer Michael Rudolf 08246 96977-12 

Mail: michael.rudolf@bistum-augsburg.de 

Pater Jerry Kurian  0159 0625 1839 oder  

0176 4369 7595 

Diakon Hermann Neuner 08246 734 

Diakon Helmut Wahl  0151 5873 0999 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770  FAX 08246 96977-20 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241 4712  FAX 08241 4349 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Öffnungszeiten: 

Montag  JE 09:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

Das Pfarrbüro Jengen bleibt vom 24.12.2025 bis 

06.01.2026 geschlossen. 

 

Das Pfarrbüro Waal bleibt geschlossen von Dienstag, 

23.12.2025 bis Dienstag, 06.01.2026 und am Freitag, 

09.01.2026, Freitag, 16.01.2026 und Freitag, 23.01.2026 

 

 

 

St. Martin Jengen 

Die Opferkästchen des Kindermissionswerks – Die 

Sternsinger e.V. können bei der Kinderkrippenfeier am 

24.12.2025 um 16:00 Uhr in St. Martin Jengen und bei 

den Weihnachtsgottesdiensten abgegeben werden. 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

29.11.2025 bis 14.12.2025 

Samstag, 29.11.  

WA  18:45 Uhr Beichtgelegenheit 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse mit Adventskranzseg-

nung 

Sonntag, 30.11.  

EU  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Adventskranz-

segnung 

WP  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Adventskranz-

segnung 

WS  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Adventskranz-

segnung 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Adventskranz-

segnung 

JE  19:15 Uhr Pfarrgottesdienst mit Adventskranz-

segnung

http://www.jengen.de/
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Kirchennachrichten 

Montag, 01.12.  

EU  16:00 Uhr Pfarrhof Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:30 Uhr Pfarrheim Bibelgespräch 

Dienstag, 02.12.  

WA  16:30 Uhr Seniorenheim Wortgottesfeier 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch, 03.12.  

JE  16:00 Uhr Messfeier 

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag, 04.12.  

EU  19:15 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Rorate 

Freitag, 05.12.  

Hauskommunion für alle Pfarreien 

WA  08:30 Uhr Messfeier 

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag, 06.12.  

JE  14:00 Uhr Pfarrheim Adventscafe (PGR) 

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

BE  19:15 Uhr Rorate 

WA  19:15 Uhr St. Nikolaus Rorate 

Sonntag, 07.12.  

BR  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WP  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

SW  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium 

WP  19:00 Uhr Benefiz-Adventskonzert 

JE  19:15 Uhr Bruderschaftsgebet 

Montag, 08.12.  

BR  14:00 Uhr ehemalige Schule Frauentag 

WA  14:00 Uhr Waalnuß Frauentag (FuM) 

EU  16:00 Uhr Pfarrhof Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

WS  19:15 Uhr Meditative Rorate zum Hochfest 

Dienstag, 09.12.  

WA  16:30 Uhr Seniorenheim Messfeier 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch, 10.12.  

JE  16:00 Uhr Messfeier 

BR  16:00 Uhr Messfeier 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag, 11.12.  

WE  19:15 Uhr Messfeier 

EU  19:15 Uhr Messfeier 

Freitag, 12.12.  

WS  19:15 Uhr Rorate 

WA  19:15 Uhr Wortgottesfeier der Krippenfreunde - 

musikalische Gestaltung durch die Nordhang-

mannen 

Samstag, 13.12.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 14.12.  

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  14:00 Uhr Dorfgemeinschaftshaus 

 Adventlicher Nachmittag 

WA  18:30 Uhr Konzert Gospelchor "The sweet60s" 

 

 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 

 

 

 

 

Meditative Hochfest-Rorate 

 

Alle, die gerne mit Muße Gottesdienst feiern, sich Zeit 

dafür nehmen können und Stille schätzen, sind herzlich 

zu einer meditativen Hochfest-Rorate am Montag, 8. De-

zember 2025 um 19.15 Uhr in die Kirche St. Felicitas und 

sieben Söhne/Weinhausen eingeladen. Gerne können 

eigene Kerzen mitgebracht werden. Wir entzünden sie 

gemeinsam im Gottesdienst.  
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Kirchennachrichten - Anzeigen 

Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde  

Hoffnungskirche 

 

 

Kirchenanzeiger KW 49 

 

 

Sonntag, 30.11.2025  

9:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

Waal 

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am 1. 

Advent (Pfr. Fait)  

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Sprache 

18:00 Uhr Cantora 

  

Dienstag, 02.12.2025  

17:15 Uhr teapoint 

20:00 Uhr Hauskreis 

20:00 Uhr Ökumenische Runde 

  

Mittwoch, 03.12.2025  

17:00 Uhr Konfi-Unterricht 

19:30 Uhr Bibelkreis 

  

Donnerstag, 04.12.2025  

19:30 Uhr S(w)inging Gospel 

  

Freitag, 05.12.2025  

15:00 Uhr Mädchenbande 

17:00 Uhr Krippenspielprobe 

18:00 Uhr Gebetskreis der Russischen Ge-

meinde 

19:00 Uhr Friedensgebet 

  

Kirchenanzeiger KW 50  

 

Sonntag, 07.12.2025 

 

10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Abend-

mahl am 2. Advent (Rel.Päd. 

Wappler und Team) 

 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Sprache 

18:00 Uhr Cantora 

  

Montag, 08.12.2025  

18:00 Uhr Frauenrunde „Adventsfeier“ 

 

  

Dienstag, 09.12.2025  

17:15 Uhr teapoint 

20:00 Uhr Hauskreis 

  

Mittwoch, 10.12.2025  

17:00 Uhr Konfi-Unterricht 

18:30 Uhr Jugendgottesdienst 

  

Donnerstag, 11.12.2025  

14:30 Uhr Adventsfeier für Senioren 

17:00 Uhr Krippenspielprobe 

  

Freitag, 12.12.2025  

15:00 Uhr Mädchenbande 

18:00 Uhr Wald-Weihnacht; Treffpunkt am 

Parktplatz der Schießstätte 

18:00 Uhr Gebetskreis der Russischen Ge-

meinde 

19:00 Uhr Friedensgebet 

  

 

 

 

 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen unse-

rer Kirchengemeinde finden Sie auf  

www.buchloe-evangelisch.de 

 

 

 

 

+ + Anzeigen + + 

 

 

 

 

Kontaktstelle Demenz und Pflege Buchloe 

Infotelefon: 08342/966943 

Email: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Homepage: www.brk-ostallgaeu.de 

Kostenlose Information und Beratung 

Nachbarschaftshilfe 

Demenzstammtisch 

 

 

http://www.buchloe-evangelisch.de/
mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
http://www.brk-ostallgaeu.de/
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Anzeigen 

eza! Energietipp 

 

Innendämmung: die zweitbeste, aber manchmal 

einzige Lösung 

Eine Fassadendämmung ist eine der effektivsten Maß-

nahmen zur energetischen Sanierung. Doch wenn das 

äußere Erscheinungsbild eines Hauses erhalten blei-

ben muss – etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden – 

kann eine Innendämmung eine sinnvolle Alternative 

sein, auch wenn sie weniger Energie spart. Sie eignet 

sich zudem bei eng bebauten Häusern, in Wohnungsei-

gentümergemeinschaften oder bei der Wohnraumnut-

zung von Kellern. 

Wichtig ist die fachgerechte Ausführung, da Fehler zu 

Feuchteschäden und Schimmel führen können. Klassi-

sche Systeme bestehen aus einer Unterkonstruktion 

mit Dämmstoff und Dampfbremse, die absolut luft-

dicht sein muss. Eine einfachere und risikoärmere Lö-

sung bieten diffusionsoffene Systeme aus minerali-

schen Dämmplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und 

wieder abgeben können. Hier sollten alle Komponen-

ten – Kleber, Putz und Farbe – aufeinander abge-

stimmt sein. 

Auch wenn eine Außendämmung energetisch effekti-

ver bleibt, verbessert die Innendämmung deutlich den 

Wohnkomfort. Unter bestimmten Voraussetzungen 

fördert der Staat solche Maßnahmen im Rahmen der 

BEG mit Zuschüssen von bis zu 20 Prozent. 

 

Ihre nächstgelegene eza! Energieberatungsstelle und 

Verbraucherzentrale: 

Energieberater: Philipp Ostermaier 

Wann: jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 

15 – 18 Uhr 

Wo: 86807 Buchloe, Rathausplatz 1, 

        Rathaus 3 - Zimmer 01 

 

Anmeldung: 08241 5001-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutes Miteinander  

zwischen den Generationen  

in unserer Gemeinde! 

Vorlesen – Erzählen – Kartenspielen 

- Spazierengehen - Basteln – Spiel-

platzbesuch - Lego bauen – Singen 

– Lachen - Gemeinschaft – kleine 

Alltagshilfen … 

 Füreinander da sein 

Hast du Zeit, Lust und Energie  

um junge Familien in unserem Dorf  

als Leihoma oder Leihopa  

zu unterstützen? 

 

Oder würdet ihr euch als  

junge Familie  

über eine Leihoma oder einen 

Leihopa freuen? 

 

Dann meldet euch bei  

Steffi Stottrop - Leitung  

Kita Weinhausen  

(kita.weinhausen@jengen.de)  

oder  

Juliane Mayr – Quartiersmanagerin 

Gemeinde Jengen 

(juliane.mayr@jenge.de) 

 

Lasst uns mehr gutes 

Miteinander leben! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kita.weinhausen@jengen.de
mailto:juliane.mayr@jenge.de
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